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Das Gefetz uber die Auswanderun gaagenturen ilels his nach Berathung des Art. 14, von deren Ausfalle
vor dem Nationalrath. die Fassung des Art. 4 abhangig if.

Ari. 8, der dvon den Unteragenten redet und von ihnen
 torreszonden aus dern vom 11. duni.) die gleichen persönlichen Eigenschaften wie von den Haupi

agenten fordert, sowie dem Bundetrath das Recht gibt, all
jauig deren Entlassung zu verlangen, palsirt wieder unbe

anftandet nach dem Vorschlage des Bundesraides, cbenso
Art. 6 betrefsend Festsetzung der personllchen Verantwrort
Uchteit der Unteragenten. (Vei Art. 5 dat Boiceau für den

jranzosischen, schlecht redigirten Text eine andere Redattion

vorgeschlagen.)
Ari. 7 beschlagt die periodische Verdffentlichung der Na

men der patentirlen Agenten nuund Unteragenten und dakß

Derbot sür andere Personen, ‚anf dle Beforderung von

Auswanderern sich dezlehende Pudlikationen irgend einer
Urt, sei es in dffentllchen Blauern oder auf andere Weise,

in der Schwelz zu erlafsen“, und fuhrt zu einer ganzen

Reihe don Antragen. Aus der Abdstimmung geht der Be

schluß hervor, daß die Publikailon vom Bundesrath in ge

eigneter Weise und auf Kosten der Audwanderungkagenturen
borgenommen werde. Zugleich ist den Kantonen davon Mit

heilung zu machen.
Ohne Ditkussion werden hiuwieder die Art. 8 und 6

angenommen. Nach dem erstern haben die Autwanderungs
agenten eine eingebundene und paginirie Kontrole uber ihrt

Bertragtabschlüsse und gebundene und paginirte Kopirducher
aber ihre Koxrespoudenzen zu führen. Sie sind verpflichtet
dem Bundedraihe alle von ihm üder diese Vertruge derlang

ten Mitthellungen zu machen. Urberdieß ist diese Behorde
jowie die tantonale Polijeidirektion, jederzeitzut Einßcht in
die Geschaftskontrole und in alle Bucher und Skripturen der

Ddauptagenten und Unieragenten berechilgt. Die Agenten sint
derpflichtet, den Pollzelbehörden allen von diesen verlanglen
Aufschluß dehnfts Fahndung von Berbrechern zu ertheilen.

Art. O macht es den Aumanderungsagenten, welche in

irgend einer Eigenschast ein Kolonisationtunternehmen ver

treten, zur Pflicht, dieß dem Bundesrathe anzuzeigen und
hin über daß Unlernehnen vollstandigen Aufschluß zu geben.

Hier erscheint den schon langst müden Riporiern in der

Gestalt des Hru. Tschudi mit seinem Antrag auf Abbrechen
tin ritiender Valentin.

Schluß der Sitzung 121/. Uhr.

Eidgenossenschaft.
Bundbesstabt. (Korr. von 11. b.) Gestern ist im Na—

tionalrathe eln recht habsches lithographirtes Tableau ausge·
thellt worden. Dabselbe gibt den Grundriß des Nationalraths
saalet und bei jedem Pult den Namen des derzeitigen In
dabers an, so daß man, ohne diel Personenkenntniß zu besten
sich leicht orlenniren kann. Lelber sind dieselben sehr sparsam
ausgetheilt worden.

Der Nationalrath arbeltet tuchtig, er halt in der Regel

mindestens 4 Stunden Sltzung. Nachmittags besammeln sich
ewellen die Kommisstonen. Leider steht es mit der Veutila

con im Saale ziemlich schlimm, so daß bel der jehigen
ichwulen Temperatur nach 4 Stundben Sttzung eine wahr.
haft verpestete Lust langeres Verwellen im Saale unange
nehm macht.

Es gehen immer noch neue Traktanden ein; die wenig
sten von ihnen sind von Bebdeutung, die eine betrifft u. A.

die Gewahrlelstung der Urner Verfassung (TodessirafAr·
Atel). Die dießfallt bestellte Kommisston besteht aus den
HO. v. Schwmid, Luratl, Scheuchzer, Petitpierre und Kuhn
Fine Beschwerde eines gewlissen Muller aus dem Kanton

Zug gegen die vom Bundebraih beschlossene Abweisung seincb

Rtekurses betr. MilitarpflichlersatzBezugwurdedemBundes.
rath zur Berichterstattung zugewiesen

Der gestrige Beschluß betreffend Behandlung des Bank.
adtengesetzes noch in dieser Sesslon erfolgte naturlich unter
der Erwagung, daß eine Verschlebung dieses Gegenstandes
der Monopolbewegung neue Nahrung resp. neue Unter

schriften zuführen und ihr Gellugen vielleicht sichern wurde.
Das wollte man verhindern und war daher so unartig, dew

Dewisslondgesuch des Hrn. Sulzer als Prasident und Mit
glied der betr. ommission zu eutsprechen.

den 13. Juni 1880.
ÑæÑu‘.—

—Gotthardbahn. Aut einer Minhellung der Gott

hardbahndirektion in der „Grenzpost“ ergibt sich, daß der
Werihtitelbestand der Gotthardbahngesellschaft uber 10 Mill.
hinausgeht. Da die Aukgaben fur die Bauarbeiten vom

April dis September d. J. mnthmaßlich 25 Mill. betragen
werden, so will die Gesellschaft einige Millionen gegen Hlnter
lage don Werthpapieren entlehnen, um die einen döhern Zins

abwerfenden Werihschriften einsiwellen noch zu behalten und
damit zugleich die Unkosten einer neuen Anlage der im

Monat Nodember d. J. eingehenden Subventlonsgelber zu
dermeiden. Es hanbelt sich also um eine einfache Kassen

manipulation, welche der Vundetrath ohne Umschweise ge
nehralgt hat.

— Bluthum Basel. In Sachen der Babler Bisthums

Verhaltnisse werden don der Aargauer Regierung neue Schritte

angeregt und hat dieselbe ein dezugllcheß Schreiben an den

Vorort Solothurn gerichtet.

Luzern. Wie wir erfahren, hat Hr. Großrath und
Gemeindeammann ThuriginMallert, selner fruhern Er
klarung getreu, die auf ihn gefallene Wahl in den Regierungs
rath abgelehnt.

—In der Beilage der heullgen Nuumer befindet sich

eine Eiklarung mehrerer Burger don Groß wangen.
Wir haben derselben Raum gewahrt, nachdem uns mitge
theilt worden ist, daß sammiliche Unterzeichner mit einer ein

zigen Ausnahme der liberalen Pariei angehoren.
Wler glauben, eb lage im Interesse der liberalen Sache

uberhaupt und der Gemeinde Großwangen speziell, wenn

man dort beidseitig eiwas Wasser in den Weln gohe. Eine

Spaltung der dortigen Liberalen konfessioneller Ansichten we
gen wurde nur den Konservaliven ju gut kommen. In der

Stadt Luzern sind unter den Liberalen die verschledeufien

religidsen Ueberzeugungen vertreten; trozdem leben wir mit
einander im Frleden, seitdem wir und destrebt haben, diejenlgen
Fragen, welche und trennen könnten, moglichft ruhen zu lassen.

Zuviel Konfessionaliemus in die Politik zu mischen, thut
nicht gut.

— Der Allerhand“Korrefpondent des Sursetr

Landboten“ schreidt in Nr. 47 d. Ol.: „Die Munijipalitat
in Rom hat dem berühmten Asironomen P. Seccht — nota

bene Jesuit — eine Ehrensaule errichtet und zwar vor den

Augen der radikalen Regierung, ohne daß sie — bit

heute wenigstens — geschäblgt worden wäre.“

Der gute AllerhandKramer merlt wohl nicht, wel
chen Schimpf er mit diesen Worten seiner eigenen politischen

Partei anthut! Allerdings ist es in gewifsen Schweizerkan
tonen leider schon oft genug vorgelommen, und der Land

bot ·Korrespondent braucht unter Selnelgleichen nicht weit
zu suchen, daß die Wehuhäuser, ja sogar die Grabmaler
Anderudenlender oder deren Angehorigen beschmutzt und ge

schadigt wurden; dat Erstaunen detselben uber die Toleranz
der Liberalen Rom's ist daher jur ihn ein ganz gerecht
fertigtes.

— Hinterland. (Korr.) In Sachen Tufer in Winl

lon etgidt sich nach Durchführung ded Konkurses detfelben
folgendes Nahere:

Die dessen Ehefrau gehorigen Gullten befanden sich in
einer Schachtel; jede lag in einem Couvert, das mit ent

IL
diese Couveris den Gulten entsprechendeß großßes Papler und
sd blieb die Sache unbemerkt. Die Gulten sackte er dann ein

und begab sich auf unsere kantonale Spar und Leihkasse in
der Absicht, hierauf ein Anleihen zu erheben oder dieselben
zu verkausen. Man demerkie ihm daselbst, daß augenblicklich
keine Nomtijsionen vorliegen, um diese Gulten anzukaufen,
und um darauf ein Darlelben zu machen, ermangle eb einer

Bedenlzeit von 4 à 6 Tagen; falla er diese Bedlngung eln

gehen konne, moge er alsdann wieder sich einsinden. Tüfer
bemerkte, daß die Sache nicht so Cile habe und er diese Zeit
gerne abwarte, und entfernte sich.

Nach einigen Tagen nun stellte sich Tufer auf der Spar
und Leihkasse in Luzern wieder ein und machte das Geschaäft

fertig. Fur ca. 9000 Fr. Gulten machte der Herr Kassa
XVIECLI

Dau Haupitraktandum der heutigen Sihung ist der Ge

ichedentwurf betreffend die Audwanderungagenturen.
Or. Vdgelin verbreitet sich als Berichtersialter uber dal

Geschichtiiche des vorllegenden Entwurfes. Der erste Ent
wurf wurde auf Grundlage eines bedeutenden Aktenmaterials
das im Aut und Inlande grsammelt war, dann umgearbel

æet und in weiten Kreisen derbreltet wurde, erstellt. Die zahl

relch eingegangenen Gutachten wurden, von Professor Hiltz

gesichtet seinerKommission zur Prufung ubergeben. Erst nach
dem diese ihre Berathungen gepflogen, wurde der dritte Ent
wurf ausgearbeitet. Nachher gingen von verschledenen Seiter
Bemerkungen uber denselben ein. Der vierie, nunmehr vor
liegende Entwurf hat sie berücksichtigt. Aber immer noch
bermehrt sich dad Aktenmaterial. Der Redner schlagt nun

vor, ohne allgemelne Diskussion auf die artikelweise Berathung

einzutreten. Der franzdsische Gerichterfiatier, Hr. Montheyt
juhrt noch aus, datz das Geset, weit entfernt, die Aubwan
derung fordern zu wollen, dieselbe nur zu bontrolliren be

absichuge.
Art. 1, nach welchem die Aufsicht über den Geschaftts—

betrieb der Aubwanderungtagenturen vom Bundedrathe unten

Mimwirkung der kantonalen Behorben autgeubt wird, possir
unbeanstandel.

Bel Art.2entspinnt sich eine lange Ditkussion uher die
Frage, ob Patente zum Betrieb einer Auswanderungbagentur
ur an besummte Personen ober auch an Gesellschaften er

hellt werden sollen, und wenn ja, unter welchen Be

dingungen lehteres geichehen kann. Die Kommission syrich
sich fur persduliche Patente aud, ebenso Herr Droj
Der Nath beschließt jedoch auf Antrag Ruchonuets Rud
weisung dieser Frage au die Kommlssion. Prinzipiell wirb
fefigesetzt, dan den Kantonen Mittheilung von den von

Bundesrathe aubgesiellten Patenten gemacht werden soll.
Art.8wird nach dem Wortlaute des Gesttzentwurfte

angenommen, jedoch mit folgeuder Abanderung: „Patente
durfen nur Agenten oder Bevollmochugten einer Agenturgesell
schaft er iheilt werden, welche 1) einen guten Leumund ge

niehen und (dies isl neu) in burgerlichen Rechten und Ehren
stehen.“ Der Antiag Voögelin, das zweite Ersordernlß, „den
Vesitz der nothigen Mittel und Fahigkeiten“ als illusorisch
zu strelchen, blieb in Minderheit, ebenso der Anttag Von
matt, don der Forberung einer Gebuhr fur Auestellung und

Erneuerung des Patenten (der Entwurf sieht für ersteres
100 Fr., fur lehteren 00 Fr. oor) als dem Grundsatze der
Handels und Gewerb freiheit widersprechend und als über
den Zweck einer blohzen Kanzleigebühr hinautschießend, ab

zusehen.
Ju Art. 4 wird die Kaution, welche jede Auswande—

cungtagentur in eidgendssijchen oder lantonalen Staatkobli

gationen bei der Bundetasse zu dinterlegen hat, vom

Bundesrathe auf 60000 FIr. festgesetzt, die Kommissiont
mehrheit will dieselbe auf 40,000 Fr. ermagigen (Frank
ceich fordert 1640,000 Ir.), um das Agenturgeschaft nicht
allzu sehr in nur geringer Anzahl Hänbe zu monopollsiren
eine Minderheit will sich mit 80 000 FIr. begnügen. Ihr
chlieit sich Baldinger an, der besorgt, daß sobald durch hoh
Rautlonen ein Monopol geschaffen wird, die Inhaber det
elben sofort die Fahrpreise steigern oder einzelne Agenten
Iyr Geschaft an die Grenze verlegen werden. Aehnlich do
irten Jooß und Vonmatt. Riniker wunscht, daß die Kautlon

nuch in andern guten Werthschriften, als bloß in eidgends
sischen oder kantonalen Staatsobligationen, hlnterlegt werden
Dnne. Vonmatt wendet sich im Besonbern gegen die von

Durrer befurwortete Abstufung der Kautlontforderung von

2 0Ad ooo Ir. E folat nun die etwat verwickelte
Abstimmung. Ihr Resuliat ist solgendes:

1. Festsehung der Kautiontsumme auf fest 40000 Fr.
also Verwerfung di Antrages Durrer.

2 Annahrit des Antragts Kiniler.

3. Zurllaftellung der rrdaktlonellen Bereinigungbeb Ar


